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STRUKTUR DES WORKSHOPS
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geflüchtete Frauen?

Fallvorstellung

Ableitung der sichtbaren und unsichtbaren Hürden

Austausch und Diskussionsrunde

Finale Statements und Forderungen



Was macht die Mobile Bildungs- und Berufsberatung für 
geflüchtete Frauen?

Die Mobile Bildungs- und Berufsberatung für geflüchtete und zugewanderte Frauen ist
Teil des Netzwerks BBB mit dem Schwerpunkt Partizipation und Migration. 

Das Angebot wird durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit 
Mitteln des Landes Berlin gefördert und in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung 
für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung umgesetzt. 

• Die Beratung ist aufsuchend,
• sie findet an verschiedenen Orten statt, z.B. seit 2017 freitags im Willkommen-in-

Arbeit-Büro in Spandau
• und bei verschiedenen Vereinen, Familienzentren und Beratungsstandorten

Das bedeutet: Netzwerken ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit!



Wer kommt zu uns? 

Frauen mit Fluchterfahrung und Migrationsgeschichte unabhängig von ihrer Herkunft, Alter 
und ihrem Aufenthaltsstatus

Heterogenität: Es gibt nicht „die Migrantin“ oder „die geflüchtete Frau“.

▪ Aufenthaltsrechtlicher Status, hoch diverse rechtliche Reglementierungen, die den Zugang 

zu Bildung und Beschäftigung bestimmen

▪ psychosoziale Folgen der Flucht, Lebenslage unsichere Bleibeperspektive

▪ Alter

▪ Bildungsverläufe und Berufserfahrung

▪ Verantwortung für eigene Kinder und Problem der Kinderbetreuung



Statistik meiner Beratungsfälle
im Zeitraum Jan. 2018 – Jan. 2022

• Insgesamt wurden 1.625 Beratungen durchgeführt

• 57,2 Prozent der Frauen waren zwischen 26-40 Jahre alt

Schul- und Berufsabschlüsse

Schulabschluss
90.3%

ohne
Schulabschluss

9.7%

mit
beruflichem/akademischem

Abschluss
61.9%

ohne
beruflichen/akademischen

Abschluss
38.1%



Aufenthaltsrechtliche Situation der 
Ratsuchenden

.

Aufenthaltserlaubnis
aus humanitären- und 
familiären Gründen

40.9%

asylsuchend
33.2%

anerkannt
23.2%

Duldung und 
sonstige

2.7%

Deutschkenntnisse der 
Ratsuchenden

45,8 Prozent B2-Niveau
30,7 Prozent B1-Niveau

Erwerbssituation der 
Ratsuchenden

arbeits- und 
ausbildungssuchend

81.4%

sonstige
10.3%

Schülerinnen
8.3%



Was läuft gut 

• Beratung für und von Frauen in ihrer Muttersprache wird als ein besonderer 
Schutzraum für die Abklärung der verschiedenen Problemlagen genutzt. Oft 
werden andere Themen, wie Gesundheit, Gewalt, Diskriminierung und 
Erziehung, mitangesprochen.

• Kooperation mit dem Willkommen-in-Arbeitsbüro Spandau und andere Info-
Veranstaltungen und Workshops für Frauen bei verschiedenen Trägern und 
Vereinen

• Mund-zu-Mund-Propaganda in der Community

• Individuelle und ressourcenorientierte Beratung wird als Empowerment
empfunden, da
− Kompetenzen und Interessen der Ratsuchenden herausgearbeitet werden.
− eine individuelle Berufsorientierung (Wie finde ich den passenden Beruf?) 

stattfindet.
• Stärkung der Selbstwirksamkeit durch den ganzheitlichen Ansatz und gezielte 

Unterstützung bei der Umsetzung der beruflichen Ziele. 



Welche Hürden gibt es 

• Die Anerkennung bestehender Berufsabschlüsse ist unflexibel und aufwändig.

• Häufig erfordert die Art des Humankapitals, das Frauen mitbringen, eine höhere zeitliche Investition:
Ingenieur-Berufe/ Lehrberufe/ Gesundheitsberufe/ Berufe in Dienstleistungen, wie Versicherung 
und Bankwesen

• Fehlende Kinderbetreuung verstärkt die klassische Rollenverteilung. Frauen werden Hauptträgerinnen 
häuslicher Sorgearbeit.

• Sprach- und Bildungsbarrieren und fehlende Netzwerke bei der Arbeitsuche

• rechtliche Hürden, viele Ausführungsbestimmungen/Regelungen, Verordnungen für die praktische 
Umsetzung (Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Verordnung EU 604/2013 „Dublin III-VO“)

• Viele Ermessens und Beurteilungsspielräume (Ermessen: Ist-soll-kann, Beurteilungsspielräume: 
„angemessen“, „umfassend“…)

• Lange Ketten bürokratischer Schwellen, die überschritten werden müssen. 

• Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Geschlechts, Herkunft, Religion, Alter etc.



Fallvorstellung von Frau M.

Frau M. stammt aus dem Iran (32 J.)

Abschluss: B.A. Architektur

seit Mai 2019 in Deutschland

Asylantrag wurde abgelehnt, sie wartet auf den zweiten Termin

Deutschkenntnisse:  B1

Beratungsprozess:

• Erster Beratungstermin im Juni 2021

• Anliegen: berufliche Neuorientierung

• Ziel: Start der Ausbildung als Pflegefachfrau ab April 2022



Was denken Sie, wie geht es bei Frau M. weiter? 
Was wird nun passieren?

Welche Vorbehalte kann es 
seitens der Arbeitgeber:innen
geben, Frau M. einen 
Ausbildungsplatz anzubieten?

Welchen Hürden wird sie eventuell 
noch begegnen?

Welche Ressourcen bringt Frau M. 
mit, um diesen Weg zu meistern? 

Wer und was kann Frau M. helfen,
ihr Ziel zu erreichen?

Miro
https://miro.com/app/board/uXjVOKeVvFI=/Plenum 

Gesamtzeit: 15 min.



Ergebnisse aus dem gemeinsamen 
Brainstorming im Workshop



Und so ging es tatsächlich weiter…

• Die Bundesagentur für Arbeit lehnt die Übersetzung der kompletten Abschlusszeugnissen von Frau M. ab mit 

der Begründung: Für eine Ausbildung als Pflegefachfrau reiche auch ein e-BBR oder MAS-Abschluss als 

Anerkennungsergebnis.

• Die Beraterin musste den BA-Arbeitsvermittler darüber aufklären, dass das Anerkennungsverfahren( nach 

Senbjf) es vorsieht, den höchsten Abschluss vorzulegen.

• Trotzdem wird Frau M. Fall nicht bearbeitet, da sie eine Ausbildung anstrebt und nicht die Aufnahme einer 

Arbeit. Ihr Fall wird stattdessen zur Abteilung Berufsberatung innerhalb der BA weitergereicht. 

• Hier sagt die zuständige Berufsberaterin, dass Frau M. zwar eine Ausbildung aufnehmen will, aber diese nicht 

als Erstausbildung gelten kann. Das bedeutet die Übersetzung für den akademischen Abschluss kann nicht 

aus diese Fördermitteln übernommen werden, sondern nur der schulische Abschluss.

• Die Beraterin schaltet die zuständige Chancengleichheitsbeauftragte ein, da hier eine eindeutige 

Benachteiligung vorliegt.

• Die BA-Teamleitung der zuständigen Arbeitsvermittlung kooperiert mit der Beraterin und nimmt die Zeugnisse 

von Frau M. persönlich entgegen.

• Mitte Januar 2022 kann Frau M. nach mehr als sieben Monaten die Übersetzung abholen.    



Und so ging es tatsächlich weiter. Teil 2.

• Frau M. kann sich mit Hilfe von Arrivo-Gesundheit bewerben. 

• Sie wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen. 

• Der Arbeitgeber verlangt eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis als Garantie dafür, dass sie die Ausbildung nicht 

abbricht.

• Frau M. ist aber noch im Asylverfahren und kann keine dreijährige Aufenthaltserlaubnis nachweisen.

• Arrivo-Gesundheit klärt den AG über die asylrechtliche Lage von Frau M. auf.

• Frau M. muss aber auch die Nebenbestimmung in ihrer Aufenthaltsgestattung von „Beschäftigung erlaubt nur 

mit Zustimmung von Ausländerbehörde“ in „Beschäftigung erlaubt“ umändern lassen. Dafür braucht sie einen 

Arbeits- oder Ausbildungsvertrag.

• Der AG sagt, er brauche zuerst ein B2-Zertifikat, um einen Ausbildungsvertrag abschließen zu können.

Aktueller Stand, März 2022:

Frau M. kann nicht wie geplant Anfang April mit der Ausbildung beginnen. Sie wartet noch auf das 

Anerkennungsergebnis von Senbjf und auf ihre B2-Prüfung Ende März. Ihr Plan ist, nach den Sommerferien 2022 mit 

der Ausbildung zu beginnen. 



Sichtbare und unsichtbare Hürden, denen Zugewanderte auf ihrem 
Weg zu Ausbildung oder Arbeit begegnen

Fokus: Hürden in der Außenwelt

Miro
https://miro.com/app/board/uXjVOKeVvFI=/

Aus unserer Sicht lassen sich die meisten Probleme diesen drei Bereichen zuordnen:

• Wissen

• Haltung

• Zuständigkeit

Diskutieren Sie mit: 
• Was müsste passieren damit es zu Verbesserungen in diesen Bereichen kommt? 

• Welche guten Beispiele kennen Sie? 

• Welche Forderungen sollten gestellt werden?

Gesamtzeit: 20 min



Ergebnisse aus dem Workshop



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktdaten:

 forough.hossein-pour@kobra-berlin.de
 rosaria.chirico@kobra-berlin.de

mailto:forough.hossein-pour@kobra-berlin.de

